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Übertragung der Regionalplanung auf den RVR 5 

Zusammenfassung 

 
1. Das Gesetz zur Übertragung der Regionalplanung für die Metropole 

Ruhr auf den Regionalverband Ruhr spricht einen realen Regelungsbe-
darf an und ist als wichtiger Schritt zur stärkeren Berücksichtigung ge-
meinschaftlicher, kommunenübergreifender Belange im Ruhrgebiet zu 
begrüßen. Auf längere Sicht sollte allerdings über weitergehende For-
men einer administrativen Integration des Agglomerationsraums an 
Rhein und Ruhr nachgedacht werden. Wirtschaftliche Integration in 
Europa und Strukturwandel im Ruhrgebiet bzw. NRW erfordern fort-
währende Anpassungen der Verwaltungsstrukturen, wenn die öffentli-
che Hand effizient wirtschaften soll. Dabei sind Effizienz und Subsidia-
rität gegeneinander abzuwägen. 

2. Das Ruhrgebiet hat aufgrund seiner Bevölkerungszahl, Siedlungsstruk-
tur und wirtschaftlichen Potenziale das Zeug, in Zukunft eine weltweit 
als solche wahrgenommene „Metropole Ruhr“ zu werden. Heute stellt 
es sich allerdings eher als große städtische Agglomeration dar, welcher 
trotz wesentlicher Gemeinsamkeiten im wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bereich für Außenstehende nicht als Einheit erkennbar ist. 
Es wird sich aber im 21. Jahrhundert nur dann zu einer mit London, Pa-
ris oder Berlin vergleichbaren „Metropole“ entwickeln können, wenn es 
einem einheitlichen, demokratisch in der Region basierten politischen 
Gestaltungswillen unterworfen wird. Dafür braucht es allerdings erheb-
lich mehr als nur der Übertragung der Regionalplanungskompetenz auf 
den RVR. 

3. Die Übertragung der Zuständigkeit für die Regionalplanung im Ruhr-
gebiet an den RVR ist aus organisatorischer Sicht gerechtfertigt. Der 
RVR verfügt aufgrund seiner eigenen Vergangenheit und derjenigen 
seiner Vorläufer KVR und SVR über einschlägige Erfahrungen in Pla-
nung wie Koordination. Zugleich ist kein anderes kommunenübergrei-
fendes Gremium in Sicht, welches diese Aufgabe übernehmen könnte. 
Die Übertragung kann ihren Zweck allerdings erst dann voll erfüllen, 
wenn die planende Institution auch mit entsprechenden finanziellen und 
personellen Ressourcen ausgestattet wird sowie die Entscheidungsho-
heit über die zur Umsetzung der Regionalplanung nötigen Finanzmittel 
erhält. Angesichts des Gebots eines sparsamen Umgangs mit Steuermit-
teln müsste dabei die Ressourcenausstattung untergeordneter Verwal-
tungsebenen Zug um Zug zurückgefahren werden. Hier liegt aus unse-
rer Sicht ein Schwachpunkt des Gesetzentwurfs. 
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4. Eine Regionalplanung für die Metropole Ruhr kann im Prinzip gemein-
schaftlichen Anliegen des Ruhrgebiets besser zum Durchbruch verhel-
fen als dies die heute unter der Ägide dreier Regierungspräsidien prak-
tizierte Regionalplanung faktisch leistet. Vor allem solche Elemente der 
raumordnerischen Gestaltung, die direkt durch den Staat kontrolliert 
werden, können hierbei eine über die kommunalen Grenzen hinausrei-
chende regionale Prägung erhalten. Hiervon können die Attraktivität 
der Region insgesamt und damit auch ihre wirtschaftliche Entwicklung 
profitieren.  

5. Der wirtschaftliche Strukturwandel lässt sich durch Regionalplanung 
freilich nicht im strengen Sinn des Wortes „steuern“. Er ist vielmehr 
primär von den Allokationsentscheidungen der Privaten abhängig, die 
positive oder negative Anreize in ihren Entscheidungen berücksichti-
gen. Man sollte jedoch die Steuerungspotenziale dieser Instrumente 
nicht überschätzen. Zugleich sollte man sich vor der Illusion hüten, dass 
mit der Übertragung der Planungskompetenz an den RVR die Frage 
nach der künftigen administrativen Verklammerung des Ruhrgebiets 
schon befriedigend gelöst sei. 
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Vorbemerkung 

Die vorliegende Stellungnahme konzentriert sich auf die regionalökonomi-
schen und strukturpolitischen Aspekte der Thematik, also auf solche Felder, 
auf denen das RWI Essen forscht. Von einer Beantwortung der im Fragen-
katalog angesprochenen juristischen und verwaltungswissenschaftlichen 
Detailfragen nehmen wir hingegen Abstand.  

Die geplante Übertragung der Regionalplanungskompetenz für das Ruhr-
gebiet auf den Regionalverband Ruhr (RVR) verändert die territorialen 
Planungszuständigkeiten in Nordrhein-Westfalen, ohne an der historisch 
geprägten Aufteilung der Regierungsbezirke etwas zu ändern. Immerhin 
gibt die Übertragung den Selbstverwaltungsorganen des Ruhrgebiets ein 
Stück regional-integrativer Gestaltungskompetenz zurück, das diese in ähn-
licher Form schon einmal – nämlich bis 1975 – besessen hatten.  

Sicher gibt es einleuchtende sachliche Gründe für die Inkaufnahme der aus 
der geplanten Übertragung der Regionalplanungskompetenz erwachsenden 
Inkonsistenz der Verwaltungsstrukturen: Versuche, das Ruhrgebiet insge-
samt oder Teile der Region verwaltungsmäßig stärker zu integrieren, waren 
bislang stets zum Scheitern verurteilt. Die Politik verzichtete aufgrund der 
differenzierten Interessenlage in Sachen Ruhrgebietsintegration in allen 
politischen Lagern von vornherein auf kühne Integrationskonzepte. Die 
Widerstände gegen eine stärkere Integration sind – aus unterschiedlichen 
Gründen – heute gewiss nicht geringer als vor 15 oder 30 Jahren. Gemessen 
am derzeit politisch Machbaren ist die Übertragung der Regionalplanungs-
kompetenz auf den RVR vor diesem Hintergrund sicher ein realistischer 
Schritt. Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, dass die geplante 
Übertragung in einem Spannungsverhältnis zur weiter geltenden Verwal-
tungszuständigkeit dreier Bezirksbehörden für jeweils einen Teil des Ruhr-
gebiets steht. Unter dem Aspekt administrativer Effizienz stellt die anvisier-
te „bipolare Regelung der Zuständigkeiten“ – hier RVR, dort drei Bezirks-
regierungen – wohl keine optimale Lösung dar.  

Im Folgenden nehmen wir zunächst im ersten Abschnitt zu der Frage Stel-
lung, ob das Ruhrgebiet oder – in visionärer Diktion die „Metropole Ruhr – 
einer stärkeren administrativen „Verklammerung“ bedarf und wie die vor-
liegende Gesetzesinitiative in diesem Zusammenhang zu beurteilen ist. Die 
weiteren Abschnitte befassen sich mit der Rolle des RVR sowie den Gestal-
tungsmöglichkeiten der Regionalplanung.  
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1. Ist die Vision einer „Metropole Ruhr“ sinnvoll? 

Der Gesetzentwurf beruft sich auf eine regionale Größe, die „Metropole 
Ruhr“, die im Reich des politischen Handelns bislang eher Wunsch und 
Vision ist als gelebte Realität. Der Ausdruck „Metropole Ruhr“ ist in die-
sem Zusammenhang sicher nicht einfach als bloßes Synonym für die ältere, 
an Kohle und Stahl erinnernde Gebietsbezeichnung „Ruhrgebiet“ zu ver-
stehen. Es geht wohl auch und gerade um ein Bekenntnis des Gesetzgebers 
zur Zusammengehörigkeit des Ballungsraums zwischen Rhein, Ruhr und 
Lippe sowie vielleicht – der Gesetzentwurf ist hier durchaus interpretati-
onsoffen – um eine Vision für dessen weitere Entwicklung.  

„Metropole Ruhr“ weckt Assoziationen an einen großstädtischen Wirt-
schaftsraum, der von hochinnovativen Industrien und Dienstleistungssekto-
ren getragen und sowohl im Innern als auch von außen wesentlich als Ein-
heit wahrgenommen wird (vgl. hierzu Zöpels (2005) engagiertes Plädoyer 
für die „Weltstadt Ruhr“). Dem Betrachter kommen freilich beim Wort 
„Metropole“ unterschiedliche Assoziationen in den Sinn. Die Palette reicht 
von eher weicheren Fassungen des Metropolbegriffs in der raumordnungs-
politischen Diskussion bis hin zu rigideren Erwartungen an die einheitsstif-
tenden Kriterien: Metropole ist aus der letzteren Perspektive eine Mega-
stadt mit einheitlicher Verwaltung wie London oder Paris.  

Es ist nicht ganz klar, auf welchen Metropolenbegriff der Gesetzgeber ab-
zielt. Eine Metropolregion Rhein-Ruhr im Sinne des Initiativkreises Europä-
ische Metropolregionen in Deutschland“ kann nicht gemeint sein (vgl. hierzu 
Adam 2006, Steinacher 2006, Technische Universität Berlin 2003). Bei die-
sen geht es vor allem um die kommunenübergreifende Abstimmung von 
Raumplanungskonzepten und um die Abstimmung der Investitionen in die 
Infrastrukturen. An eine administrative Integration ist jedoch kaum gedacht 
bzw. wenn, dann nur an eine sehr lockere. Das Ruhrgebiet figuriert im 
Rahmen dieser Initiative zusammen mit den rheinischen Zentren Köln und 
Düsseldorf als „Metropolregion Rhein-Ruhr“. Der Gesetzesentwurf bezieht 
sich jedoch ausdrücklich auf das Verbandsgebiet des RVR, also nicht auf 
die Metropolregion Rhein-Ruhr, sondern auf das Ruhrgebiet. Es geht um 
dessen bessere administrative Integration. Die Tür für die Weiterentwick-
lung des Ballungsraums in eine „Weltstadt Ruhr“ im 21. Jahrhundert, wird, 
obschon nicht weit aufgestoßen, so doch ein wenig geöffnet. 

Das Ruhrgebiet hat aufgrund seiner Bevölkerungszahl, Siedlungsstruktur 
und wirtschaftlichen Potenziale das Zeug, in Zukunft eine Metropole Ruhr 
zu werden, seine Klassifizierung als „Metropole“ bezogen auf den heutigen 
Zustand ist hingegen euphemistisch. Es wird sich aber nur dann zu einer 
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Metropole entwickeln, wenn es einem einheitlichen, demokratisch in der 
Region basierten politischen Gestaltungswillen unterworfen wird. Dafür 
braucht es allerdings viel mehr als nur der Regionalplanungskompetenz für 
den RVR. Es bedarf einer administrativen Klammer um das Ruhrgebiet, die 
weitaus stärker ist als die anvisierte Lösung. Die Metropole Ruhr sollte sich 
auch administrativ nach innen wie außen als Einheit darstellen.1 Gerade die 
Erfolge Bremens in den letzten Jahren, einer ebenso stark wie das Ruhrge-
biet durch die Herausforderungen des wirtschaftlichen Strukturwandels 
gebeutelten städtischen Agglomeration zeigen, was eine einheitliche Ver-
waltung zu bewegen vermag. 

Die Gesetzesinitiative fällt in eine Zeit, in welcher die auf eine stärkere 
Integration gerichteten Kräfte im Ruhrgebiet an Gewicht verloren und die 
auseinander strebenden, auf eine Lockerung des Zusammenhalts hinwir-
kenden Kräfte merklich an Gewicht gewonnen haben. Einzelne Kommunen 
der Ruhr-Agglomeration, insbesondere die bei Bewältigung der Herausfor-
derungen des wirtschaftlichen Strukturwandels eher erfolgreichen und an 
den Rändern der Agglomeration gelegenen, suchen – wenn wir die unter-
schiedlichen Stimmen in der öffentlichen Ruhrgebietsdiskussion richtig 
deuten – ihr Heil stärker als in der Vergangenheit darin, ihre eigenen Wege 
zu gehen, mit der Option, sich früher oder später ganz aus dem Ruhrge-
bietsverbund zu verabschieden. Die Bereitschaft, sich für einen großen städ-
tischen Verbund zu engagieren, hat wohl im Ganzen merklich nachgelassen. 

Für die stärkere Artikulation auseinander strebender Kräfte gibt es natür-
lich objektive Gründe. Die wirtschaftlichen Verflechtungen des polyzentri-
schen Ruhrgebiets wurden über ein Jahrhundert lang wesentlich von der 
Montanindustrie getragen. Die heutigen Großkommunen des Ruhrgebiets 
sind – wiewohl mehrheitlich historisch verwurzelt und mit respektabler vor-
industrieller Tradition ausgestattet – um die Brennpunkte der schwerindus-
triellen Entwicklung herum gewachsen. Die regionalen Zusammenfassun-
gen der Produktionsstätten der Montanindustrie in Konzernen orientierten 
sich an der territorialen Gliederung der Region (vgl. Spethmann 1933: 528). 
Die kommunalen Reformen des 20. Jahrhunderts, aus denen die heutigen 
Großkommunen erwachsen sind, haben dann ihrerseits in starkem Maße die 
Raum prägenden wirtschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts auf 
administrativer Ebene nachvollzogen. Kohle und Stahl nebst zuliefernden 
Industrien stellten das „Bindemittel“ dar, welches das Ruhrgebiet wirt-
schaftlich zusammenhielt und die Arbeitsmarktverflechtungen zwischen den 
kreisfreien Städten des Reviers bestimmte.  

                                                           
1 Vgl. auch unsere früheren Stellungnahme zur Ruhrgebietsthematik in Schmidt 2005, RWI 

Essen 2006, Lageman, Neumann, Schmidt 2006, Lageman et al. 2005. 
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Zwar liegt keine ganz aktuelle Analyse der Entwicklung der Arbeitsmarkt-
verflechtungen in den zurück liegenden Jahren vor, eine empirische Unter-
suchung der Entwicklung der regionalen Arbeitsmärkte, die sich auf den 
Zeitraum 1987 bis 1998 bezieht, weist jedoch auf erhebliche Veränderungen 
der Arbeitsmarktverflechtungen im Ruhrgebiet und in seinen „Außenkon-
takten“ mit den Nachbarregionen hin. Die Pendlerströme über die RVR-
Grenzen hinweg haben – aus dem Ruhrgebiet heraus und in dieses hinein – 
zugenommen. 2 Zugleich haben sich die Pendlerströme innerhalb des Ruhr-
gebiets im Ganzen intensiviert. Die ehemals gegebene ausgeprägte Fokus-
sierung auf die Kernstädte hat nachgelassen. Die in der Vergangenheit zu 
beobachtenden räumlichen Konstellationen der Arbeitsmärkte in der Regi-
on haben vor diesem Hintergrund an Bindungskraft verloren.  

Hierüber schon das „Ende des Ruhrgebiets“ im Sinne der Auflösung jegli-
chen Zusammenhalts der Region zu verkünden, wäre freilich viel zu weit 
gegriffen und würde die partikularistischen Tendenzen, die es ja im Agglo-
merationsraum zwischen Rhein, Ruhr und Lippe seit dem Siegeszug der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert schon immer gab, deutlich überzeich-
nen. Jenes Ruhrgebiet, das die große industrielle Vergangenheit NRWs 
verkörperte, ganz von Kohle und Stahl lebte und in welchem die Infrastruk-
turen und Verwaltungsfunktionen auf die Bedürfnisse der Montanindustrie 
zugeschnitten waren, existiert längst nicht mehr. Die Politik hat dies mit 
dem jetzt vereinbarten Ausstieg aus den Kohlesubventionen – wenn auch 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht viel zu spät – ihrerseits offiziell bestätigt. 
Die große städtische Agglomeration „Ruhr“ existiert auf neuen wirtschaftli-
chen Grundlagen aber sehr wohl und zeichnet sich trotz aller fortbestehen-
den gravierenden Strukturprobleme durch eine bemerkenswerte Vitalität 
aus. Es macht in diesem Zusammenhang durchaus Sinn, die Gemeinsamkei-
ten der Agglomeration an Rhein und Ruhr zu betonen und – zukunftsorien-
tiert sowie optimistisch – von der „Metropole Ruhr“ zu sprechen. 

Vier Argumente sprechen trotz der Auflösung des Montankomplexes für 
den real bestehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen sowie wün-
schenswerten administrativen Zusammenhalt des Ruhrgebiets: 

                                                           
2 Eine durch das RWI durchgeführte Untersuchung der Veränderungen der Arbeitsmarkt-

verflechtungen im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 1987 bis 1998 kam zu 
dem Ergebnis, dass die Arbeitsmärkte des Ruhrgebiets wesentlich an Bindekraft eingebüßt 
und die Pendlerverflechtungen mit benachbarten Regionen, insbesondere mit der Landes-
hauptstadt Düsseldorf, aber auch innerhalb des Ruhrgebiets wesentlich an Bedeutung zuge-
nommen hätten. Hierauf zielte der die Thematik etwas zuspitzende Titel der Studie ab: „Gibt 
es noch ein Ruhrgebiet?“(vgl. Schrumpf, Budde, Urfei 2001). 
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1. wirtschaftliche und infrastrukturelle Verflechtungen unabhängig von 
den und jenseits der in regionalen Arbeitsmarktanalysen untersuchten 
Pendlerströme, 

2. das Gefühl der Zugehörigkeit zur Region und ihre Wahrnehmung von 
außen, 

3. die kulturelle Prägung des Ruhrgebiet als einheitlicher, sich deutlich 
vom übrigen Westfalen und Rheinland abhebender Raum, 

4. Chancen im europäischen und globalen Standortwettbewerb, über die 
ein großer städtischer Ballungsraum insgesamt durchaus verfügt, jede 
einzelne Ruhrgebietsstadt für sich genommen jedoch nicht. 

Es wäre ein Fehler, den intraregionalen wirtschaftlichen Zusammenhang des 
Ruhrgebiets ausschließlich an den Arbeitsmarktverflechtungen, d.h. den 
Arbeitspendlerströmen zwischen den Kommunen zu messen. Zwischen den 
Unternehmen – insbesondere den Großunternehmen – der Region bestehen 
vielfältige Kapitalverflechtungen. Diese sind unseres Wissens bislang noch 
nicht systematisch untersucht worden. Manches spricht aber wohl dafür, 
dass sie innerhalb des Ruhrgebiets stärker ausgeprägt sind als mit anderen 
städtischen Zentren des Landes. Die Unternehmen neuer innovativer In-
dustrie (einschl. Dienstleistungsbranchen) kümmern sich bei ihrer Stand-
ortwahl wenig um Gemeinde- und Kreisgrenzen. Hier sind zumindest stel-
lenweise Strukturbildungsprozesse überkommunaler Dimension zu beo-
bachten, beispielsweise in der Mikrosystemtechnik, im Logistiksektor und 
sicher auch in der Gesundheitswirtschaft. Schließlich ignorieren die Konsu-
menten in ihrem Einkaufsverhalten die kommunalen Grenzen. In den stei-
genden Pendlerströmen der Verbraucher spiegeln sich die zunehmenden 
Präferenzen für überregionale Einkaufszentren wider. Neben dem Waren-
angebot kommt der bereit gestellten Infrastruktur besondere Bedeutung zu. 
Prominentestes neueres Beispiel für erfolgreiche überregionale Einkaufs-
zentren ist das CentrO Oberhausen, das sich eines regen Zuspruchs aus der 
weiteren Region und nicht nur aus Oberhausen und den direkt benachbar-
ten Kommunen erfreut. 

Das Ruhrgebiet wird in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesge-
biet trotz der tiefgreifenden Wandlungen seiner Wirtschaftsstruktur nach 
wie vor als Einheit wahrgenommen. Zwar spielen hierbei trotz der IBA und 
der respektablen Bemühungen, ein anderes, zeitgemäßes Antlitz der Region 
nach außen zu vermitteln, noch allzu oft überholte Klischeevorstellungen 
von Kohlebergbau, konventionellen riesigen Stahlwerken und Luftver-
schmutzung eine Rolle, die längst ein Zerrbild der realen Verhältnisse dar-
stellen – ein Zeichen, das es eines offensiveren, zukunftsorientierten Marke-
tings der Region bedarf. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das 
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Ruhrgebiet als Ganzes eine feste Größe in der öffentlichen Wahrnehmung 
bildet. Die kleineren kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Kommu-
nen des RVR-Verbunds haben dem nichts entgegenzusetzen. Die größten 
Kommunen – Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum – haben zwar eine reel-
le Chance, im Land und Bund als eigenständige Einheiten wahrgenommen 
zu werden, mit einer „Metropole Ruhr“ können sie aber allemal nicht kon-
kurrieren. 

Zugleich ist davon auszugehen, dass in der Bevölkerung des Ruhrgebiets ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu einem städtischen Ballungsraum mit großer 
Industriegeschichte weit verbreitet ist, der in Zeiten eines schwierigen 
Strukturwandels seinen Weg in die wissensbasierte Ökonomie des 21. Jahr-
hunderts sucht. Manches spricht aber dafür – z.B. die Verkehrsströme zwi-
schen den Kommunen des Ruhrgebiets –, dass zumindest die nachwachsen-
den Generationen sich in ihrem durch ein hohes Maß an individueller Mobi-
lität gekennzeichneten Arbeits-, Freizeit- und Konsumverhalten stark regi-
onal und eben nicht nur an der jeweiligen Großkommune oder an einem 
Ortskern innerhalb der Kommune orientieren. 

Empirische Befunde darüber, wie die Ruhrgebietsbewohner ihr Umfeld 
(Ortsteil, Kommune, Ruhrgebiet) wahrnehmen und wie sie die Entwicklung 
in der Region einschätzen, sind rar und subjektive Einschätzungen der „Ge-
mütslage“ der Menschen an Rhein und Ruhr durch Beobachter sind an 
dieser Stelle irrelevant. Eine im September/Oktober 2001 durchgeführte 
„große Ruhrgebiets-Umfrage“ des Bochumer Instituts BIFAK vermittelt 
jedoch hierzu Erkenntnisse, die trotz des seither verstrichenen Zeitraums 
auch heute noch gültige, authentische Einblicke in die Wahrnehmung des 
Ruhrgebiets durch seine Bewohner geben dürften.3 Obgleich sich – wenig 
überraschend – die jeweilige Stadt als wichtigster identitätsstiftender Be-
zugspunkt der Befragten erwies, zeigten sich diese gegenüber der Idee einer 
stärkeren administrativen Integration des Ruhrgebiets, welche diesem ins-
gesamt eine höhere Durchsetzungsfähigkeit verleihen könnten, bemerkens-
wert aufgeschlossen (Stuke, Kruck 2002: 128-138 und 146). Eine stärkere 
Zusammenarbeit der Städte wurde mehrheitlich ebenso befürwortet wie die 
Schaffung einer einheitlichen Verwaltung in bestimmten Bereichen. 

Nicht zu unterschätzen sind schließlich langfristige kulturelle Prägungen, die 
sich seit der Industrialisierung der Region im 19. Jahrhundert gebildet ha-
ben und in der Gegenwart in veränderter Form weiter wirksam sind. In der 

                                                           
3 Befragt wurden von 16 Interviewern in 20 bis 30-minütigen „face-to-face-Gesprächen“ 

1.012 Personen, die mittels einer geschichteten Zufallsauswahl ausgewählt wurden. Alle Teile 
des Ruhrgebiets waren nach Einschätzung der Autoren bei der Auswahl angemessen repäsen-
tiert (zur Methodik vgl. Stuke, Kruck 2002: 9). 
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Ruhrgebietsforschung wurde bisweilen eine durch die Erfahrungen der 
Montanindustrie geprägte Mentalität der Bevölkerung oftmals als Hemmnis 
für die Bewältigung des Strukturwandels ins Feld geführt, die sich z.B. in 
besonders niedrigen Selbständigenquoten äußere. Wie es auch um den hier 
angenommenen kausalen Zusammenhang bestellt sein mag, an der Existenz 
solcher Prägungen besteht wohl kein Zweifel. Schließlich weist die Kultur-
landschaft des Ruhrgebiets eine bemerkenswerte Fülle von kulturellen Ein-
richtungen überregionaler Bedeutung auf. In seiner Gesamtheit kann das 
Ruhrgebiet durchaus mit den großen deutschen Kulturzentren wie z.B. 
München und Hamburg konkurrieren, die einzelnen Städte können dies in 
der Regel kaum. 

Von der Existenz einer Vielzahl von wirtschaftlichen, infrastrukturellen, 
sozialen und kulturellen Bindungen der städtischen Agglomeration Ruhr, 
die eine geeignete Grundlage für eine stärkere administrative Integration 
des Ruhrgebiets bilden könnten, so denn der politische Wille hierfür bei den 
Akteuren auf kommunaler und Landesebene vorhanden ist, besteht vor 
dem Hintergrund des Gesagten kein Zweifel. Das wichtigste Argument für 
ein stärkeres Zusammengehen der Kommunen und Kreise des Ruhrgebiets 
bezieht sich jedoch weniger auf in der Vergangenheit geprägte Gemeinsam-
keiten als vielmehr auf die realen Chancen, die eine stärkere Integration im 
nationalen, europäischen und globalen Standortwettbewerb mit sich bringt: 
Eine „Metropole Ruhr“ hat ungleich bessere Möglichkeiten, sich im inter-
nationalen Standortwettbewerb zu behaupten als jede einzelne Kommune 
für sich genommen. Eine „Weltstadt Ruhr“ wird auch in Kalifornien, Mum-
bai oder Shanghai als solche wahrgenommen, Dortmund, Essen oder Duis-
burg – um nur die größten zu nennen – dagegen wohl kaum. In Zeiten, in 
denen überall in den „Metropolregionen“ Europas – so z.B. in der nieder-
ländischen Randstad4 –, über Integrationsdefizite und eine engere administ-
rative Verzahnung nachgedacht wird, sollte dies auch für die politisch Ver-
antwortlichen im Ruhrgebiet und im Land kein unüberwindbares Problem 
sein.5 Die Übertragung der Regionalkompetenz an den RVR ist zumindest 
ein Schritt in die richtige Richtung. 

                                                           
4 Die zu einer „Ringstadt“ zusammen gewachsene Agglomeration der Großstädte Amster-

dam, Den Haag, Rotterdam und Utrecht, die Teile von fünf Provinzen umfasst und rd. 7 Mill. 
Einwohner zählt (zu deren besonderen Problemen und Lösungsversuchen vgl. NZZ 2007). 

5 Eingeräumt sei, dass sich die Kooperation kommunaler Behörden oder gar die administra-
tive Integration von Kommunen auch in anderen Ländern höchst komplex und ambivalent 
darstellt, so z.B. auch im US-Bundesstaat Illinois (vgl. Gordin 2007). 
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2. Bessere administrative Integration: die Rolle des RVR 

Mit der Globalisierung wirtschaftlicher Zusammenhänge gewinnen inner-
halb nationaler Volkswirtschaften die städtischen Agglomerationsräume 
stärker an Gewicht. Offenere Märkte und sinkende Transport- und Trans-
aktionskosten führen dazu, dass Unternehmen sich immer mehr einem 
weltweiten Wettbewerb ausgesetzt sehen. Für den Unternehmenserfolg 
spielt es eine zunehmende Rolle, sich durch regionale Ballung Standortvor-
teile zu verschaffen. Zu den Vorteilen der regionalen Agglomeration gehört 
insbesondere die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und zu 
pflegen, z.B. zu Forschungseinrichtungen, Behörden und anderen Unter-
nehmen. Die „Wettbewerbsfähigkeit“ einer Region wird ebenso durch die 
Leistungsfähigkeit der dort ansässigen Menschen und Unternehmen ge-
prägt, wie sie wiederum mit über den Erfolg der einzelnen Unternehmen 
entscheidet.  

Merkmale der regionalen Wettbewerbsfähigkeit sind z.B. die Qualifikation 
des Arbeitskräftereservoirs bzw. die Leistungsfähigkeit der Bildungseinrich-
tungen und die Intensität der Kooperationsbeziehungen in wichtigen Bran-
chenschwerpunkten. Diese Eigenschaften spielen eine wachsende Rolle, 
denn gleichzeitig werden die Regionen in Bezug auf ihre Standorteigen-
schaften zunehmend „gläsern“. Die Leistungsfähigkeit der Informations- 
und Kommunikationstechnologie ermöglicht es den Unternehmen, Unter-
nehmensgründern und den Arbeitnehmern, ohne großen Aufwand die ver-
schiedenen Agglomerationsräume nach den für sie wichtigen Merkmalen 
miteinander zu vergleichen. Agglomerationsräume mit guten Lagevorteilen 
werden in der Tendenz durch Zuwanderung dieser Akteure „belohnt“.  

Die Zukunftsfähigkeit der Metropole Ruhr hängt vor allem von der Her-
ausbildung überregional und international wettbewerbsfähiger, innovations-
starker Branchenschwerpunkte ab. Diese Branchenkerne entstehen z.B. im 
Umfeld wichtiger Forschungseinrichtungen und beschränken sich in ihrer 
Standortwahl innerhalb des Ruhrgebiets keineswegs auf das Gebiet einer 
einzelnen Kommune. Es kommt somit der Denkweise ökonomischer Ent-
scheidungsträger entgegen, wenn man sich bei Anstrengungen zur Förde-
rung der örtlichen Standortbedingungen strategisch nicht nur auf die einzel-
nen Städte konzentriert. Auch hochqualifizierte Arbeitnehmer ziehen bei 
ihrer Entscheidung über einen möglichen Zuzug die Attraktivität der Regi-
on insgesamt in Betracht.  

Hierbei stellt die dezentrale, polyzentrische Struktur des Ruhrgebiets im 
Vergleich zu den auf ein Zentrum hin orientierten Agglomerationen eine 
Besonderheit dar. Diese wirkt sich unter den Bedingungen der heute gege-
benen administrativen Fragmentierung eher als Nachteil für die Region als 
Ganzes aus. Standortentwicklungsprojekte, welche die Kraft der einzelnen 
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Kommunen überschreiten, können nicht realisiert, die potenzielle Attrakti-
vität der gesamten Region für auswärtige Investoren nicht voll zur Geltung 
gebracht werden. An diesem Schwachpunkt setzt die geplante Übertragung 
der Regionalplanungskompetenz auf den RVR an. In die gleiche Richtung 
zielen die Bemühungen des RVR um ein regionales Standortmarketing 
sowie die Schaffung einer überregionalen Wirtschaftsförderungseinrichtung. 
Was sich zunächst als Nachteil für das Ruhrgebiet darstellt – seine polyzent-
rische Struktur –, könnte sich so im günstigen Fall als Stärke erweisen. Es 
wird ein vernünftiger Kompromiss zwischen der Entfaltung der Stärken des 
Ruhrgebiets als Ganzes und einem lokalen Standortwettbewerb der Ruhr-
gebietsstädte gesucht, welcher der Durchsetzung gemeinsamer Belange 
nicht im Wege steht. Zur Anwendung kommt das aus betriebswirtschaftli-
chen und wirtschaftsgeographischen Kontexten bekannte Prinzip der sog. 
„co-opetition“, des Zusammenspiels von Wettbewerb und Kooperation. In 
anderer Sprache könnte man auch von der Berücksichtigung des Subsidiari-
tätsprinzips sprechen. 

Das Gesetz zur Übertragung der Regionalplanungskompetenz für die Metro-
pole Ruhr auf den RVR spricht somit einen realen Regelungsbedarf an und 
ist als wichtiger Schritt zur stärkeren Berücksichtigung gemeinschaftlicher, 
kommunenübergreifender Belange im Ruhrgebiet zu begrüßen. Die Über-
tragung der Zuständigkeit für die Regionalplanung im Ruhrgebiet auf den 
RVR ist auch aus organisatorischer Sicht gerechtfertigt. Der RVR verfügt 
aufgrund seiner eigenen Vergangenheit und derjenigen seiner Vorläufer 
Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) und Siedlungsverband Ruhrkohle-
bezirk (SVR) über einschlägige Erfahrungen in Planung wie Koordination 
(zum RVR vgl. z.B. Kühn 1996). Er erstellt schon bisher per gesetzlichem 
Auftrag „Planungs- und Entwicklungskonzepte für das Verbandsgebiet 
(Masterpläne), die als Ziele der Regionalentwicklung des Verbandsgebiets 
bei der Aufstellung der Bauleitpläne der Mitglieder des Verbandes“ und bei 
der Erarbeitung der Gebietsentwicklungspläne sowie von regionalen Flä-
chennutzungsplänen zu berücksichtigen sind (§ 6 RVR-Gesetz). Die Über-
tragung der Regionalkompetenz auf den RVR stellt sich somit als logischer 
Schritt dar. 

Zugleich gibt es kein anderes kommunenübergreifendes Gremium, welches 
diese Aufgabe ohne weiteres übernehmen könnte. Die Einrichtung eines 
mit Planungsbefugnissen ausgestatteten Regierungsbezirks Ruhr, der über 
eine eigene Bezirksplanungsbehörde verfügen würde, ist derzeit nicht in 
Sicht, die Schaffung einer gänzlich neuen interkommunalen Planungsein-
richtung wäre angesichts des Vorhandenseins einer solchen funktionstüchti-
gen Einrichtung nicht sinnvoll.  
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Freilich wird dem RVR mit der geplanten gesetzlichen Neuregelung „nur“ 
eine Kompetenz zurückgegeben, die sein Vorgänger SVR – richtiger der 
Vorgänger des KVR – im 20. Jahrhundert schon einmal über Jahrzehnte 
hinweg besessen hatte. Bereits die Gründung des Siedlungsverbands Ruhr-
kohlenbezirk im Jahre 1920 hatte zum Ziel, die ortsübergreifenden Aufga-
ben des Ruhrgebiets in regionaler Selbstverwaltung selbst zu bündeln (Pan-
koke 1990: 16-17). Auf einen festgestellten regionalen Steuerungsbedarf 
hatten zuvor schon die ersten Zweckverbände wie die Emschergenossen-
schaft und der Verband zur Reinhaltung der Ruhr reagiert. Was in der 
Weimarer Republik und nach der Katastrophe des „Dritten Reichs“ im sich 
neu konstituierenden SVR in der Bundesrepublik leidlich gut funktionierte, 
wurde durch die Gebietsreform der Jahreswende 1974/75 zunichte gemacht. 
Die bislang dem SVR übertragenen Kompetenzen der Landesplanung wur-
den in den staatlichen Verfügungsbereich reintegriert (Pankoke 1990: 64).  

Diese Entscheidung war zwar vor dem Hintergrund der Gebietsreformen 
der Nachkriegsjahrzehnte, die zur Bildung immer größerer und damit auch 
für die Bürger „entfernterer“ kommunaler Einheiten führten, verständlich. 
Die Großkommunen des Ruhrgebiets waren auf Handlungsfreiheit erpicht 
und wenig dazu geneigt, ein Stück ihrer Autonomie an eine „übergeordne-
te“ Einheit – den SVR, später den KVR – abzugeben. Für das Ruhrgebiet 
als Ganzes freilich bedeutete der Verlust der Regionalplanungskompetenz, 
dass die Chance einer selbst verantworteten Steuerung der Raumentwick-
lung der Region gerade in der kritischen Zeit des Strukturwandels der Mon-
tanindustrie verspielt war. Die Aufgabe der Wahrnehmung der ganzheitli-
chen Ruhrgebietsinteressen fiel unter der neuen Verwaltungskonstruktion 
der Landesregierung zu. In der Rückschau handelt es sich um eine gravie-
rende Fehlentscheidung, zumindest aus der Sicht derjenigen, die glauben, 
dass die Zukunftschancen des Ruhrgebiets bei einer administrativen Integ-
ration sich besser darstellen als bei einer andauernden kommunalen Frag-
mentierung. 

Die Übertragung der Regionalplanungskompetenz auf den RVR kann ihren 
Zweck allerdings erst dann voll erfüllen, wenn dieser auch mit entsprechen-
den finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet wird sowie die 
Entscheidungshoheit über die zur Umsetzung der Regionalplanung nötigen 
Finanzmittel erhält. Angesichts des Gebots eines sparsamen Umgangs mit 
Steuermitteln müsste dabei die Ressourcenausstattung untergeordneter 
Verwaltungsebenen Zug um Zug zurückgefahren werden. Hier liegt aus 
unserer Sicht ein Schwachpunkt des Gesetzentwurfs. 

Die vernünftige und zukunftsweisende Vision einer Metropole Ruhr steht in 
einem gewissen Kontrast zu dem eher bescheidenen Charakter des mit dem 
Gesetzentwurf anvisierten Ziels, der Übertragung der Regionalplanungs-
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kompetenz an den RVR. Die geplante Übertragung der Regionalplanung 
an den Regionalverband Ruhr schlägt ein neues, obgleich kein revolutionä-
res Kapitel in den mittlerweile über 100 Jahre zurückreichenden Bemühun-
gen auf, dem Ruhrgebiet einen engeren administrativen Zusammenhalt zu 
verleihen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem einerseits die mit dem 
Montankomplex verbundenen wirtschaftlichen Verflechtungen des Raumes 
stark an Intensität und Prägekraft verloren haben, anderseits aber neue 
Faktoren – Globalisierung, europäische Integration, moderne Verkehrsmit-
tel, Wahrnehmung einer „regionalen Identität“ im Innern der Region wie 
von außen – neue integrative Kräfte freisetzen oder zumindest freisetzen 
sollten. Aus internationaler Perspektive werden einzelne Kommunen des 
Ruhrgebiets nur eine geringe Chance haben, sich im kollektiven Gedächtnis 
einer zunehmend global denkenden Geschäftswelt als attraktive Investiti-
onsstandorte zu etablieren, eine weltoffene mit „Hightech“ assoziierte 
„Metropole Ruhr“ aber sehr wohl. 

Die Regionalplanung für die Metropole Ruhr sollte sich vor allem mit sol-
chen Fragen befassen, die für die Region als Ganze von Interesse sind und 
deren befriedigende Lösung ihre Attraktivität in den Augen einheimischer 
und externer Investoren erhöhen können, wie z.B. Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur in der polyzentrischen Agglomeration Ruhrgebiet, Wei-
terentwicklung der in den vergangenen Jahrzehnten auf den Weg gebrach-
ten, bereits recht erfolgreichen ökologischen Sanierungsprojekte, Abstim-
mung von Entwicklungsprojekten überkommunaler Bedeutung. Regional-
planung kann allerdings nur dann erfolgreich sein, wenn sie die kommunale 
Planung ergänzt und von den beteiligten kreisfreien Städten und Kreisen 
akzeptiert wird. Die Regionalplanungsinstanz RVR steht hier vor der nicht 
allein durch rechtliche Vorkehrungen abzusichernden, sondern auch von 
allseitiger Akzeptanz und politischem Geschick abhängigen Gratwanderung 
zwischen kommunalem Eigeninteresse und den Interessen der Metropole 
Ruhr als Ganzes. 
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3. Bedeutung der Regionalplanung für die Metropole Ruhr 

Die Übertragung der Regionalplanungskompetenz auf den Regionalver-
band Ruhr ist vor diesem Hintergrund folgerichtig eine ebenso konsequente 
wie richtige Entscheidung für die Schaffung vorteilhafter Standortbedingun-
gen in der Gesamtregion. Die modernen Wirtschaftswissenschaften stehen 
einer staatlichen Gestaltungsmöglichkeit des Wirtschaftsraums allerdings 
zunächst etwas skeptisch gegenüber, Teile der „scientific community“ der 
Raumplaner hingegen scheinbar überaus optimistisch. Manche Dissonanz 
geht hierbei wohl eher auf bloße Missverständnisse zwischen zwei sich aus 
unterschiedlichen Denktraditionen speisenden akademischen Kulturen 
zurück (ähnlich Peck 2003). So ist aus unserer Sicht die Regionalplanung für 
das Ruhrgebiet nicht als Versuch zu verstehen, die wirtschaftliche Entfal-
tung der Region im Sinne von dirigistischen Planungsvorstellungen zu 
„steuern“. Vielmehr geht es darum, in einem dicht besiedelten Agglomera-
tionsraum für gute, homogene Infrastrukturen zu sorgen und ein gutes Zu-
sammenspiel verschiedener Flächennutzungen zu erreichen, z.B. Industrie, 
Einkaufen, Wohnen, Freizeit, Kultur, Naherholung.  

Gegen eine solche Beeinflussung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ist aus regionalökonomischer Sicht nichts einzuwenden. So findet auch in 
wirtschaftsliberalen Staaten wie den USA oder Großbritannien eine vielge-
staltige staatliche Einflussnahme auf die Flächennutzung statt, die keines-
wegs verhaltener ist als in den korporatistisch geprägten kontinentaleuropä-
ischen Wirtschaften. Es gilt, Überlegungen zur Regionalentwicklung durch 
Bestimmung konkreter Raumnutzungen „in den Boden zu übersetzen“. Das 
„Verbandsmodell“ der Regionalplanung erscheint dabei als eine für die 
Rahmenbedingungen des polyzentrischen Agglomerationsraums Ruhrge-
biet akzeptable, weil auf Selbstverwaltungsbasis durch die Kommunen ge-
tragene Kompromisslösung zwischen kommunaler Fragmentierung und 
weitergehender Integration. Das Ruhrgebiet verfügt zwar nicht mehr über 
eine einheitliche montanindustriell geprägte Wirtschaftsstruktur. Der sied-
lungsräumliche Bestand geht jedoch auf die in der Vergangenheit einheitli-
che Wirtschaftsentwicklung zurück, auf Grund derer es zur Bildung von 
wirtschaftsräumlichen Zonen kam. So ist z.B. die Siedlungs- und Bevölke-
rungsstruktur des Duisburger Nordens eher mit der des Essener Nordens zu 
vergleichen als mit der des Duisburger Südens.  

Zur Schaffung vorteilhafter wirtschaftlicher Standortbedingungen ist somit 
aus regionalökonomischer Sicht die Bildung einer regionalen „Klammer“ zu 
begrüßen. Ob es im 21. Jahrhundert zu vertieften Formen einer verwal-
tungsmäßigen Verzahnung der Kommunen und Kreise des Ruhrgebiets 
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kommen wird, bleibt abzuwarten. Die raumwirtschaftliche Logik und die 
die Herausforderung der wissensbasierten Ökonomie in einer globalisierten 
Weltwirtschaft sprechen – wir haben dies oben ausführlich dargestellt – 
eindeutig dafür, Einzuräumen ist allerdings auch, dass die Erfahrungen des 
20. Jahrhunderts mit regionaler und kommunaler Ruhrgebietspolitik recht 
skeptisch stimmen, dass dies in absehbaren Zeiten gelingen könnte. 

Die bisherige planerische Dreiteilung der Regionalplanungskompetenz hat 
dazu geführt, dass die ganzheitlichen Interessen der Agglomeration zwi-
schen Rhein, Ruhr und Lippe nicht im wünschenswerten Maß Berücksichti-
gung fanden. Es spricht angesichts der intensiven Wirtschaftsverflechtung 
zwischen Kernraum und Umland des Ruhrgebiets durchaus auch einiges 
dafür, z.B. bei der Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur die Beziehung 
des Agglomerationsraums zu den weniger dicht besiedelten Teilen des Lan-
des zu berücksichtigen. Dies geschieht jedoch bereits auf der Ebene des 
Landesentwicklungsplans, so dass es bei der Regionalplanung eher darauf 
ankommt, die Besonderheiten der siedlungsstrukturellen Gebietstypen 
herauszuarbeiten und zu unterstützen. 

Das RVR-Verbandsgebiet konzentriert sich, so könnte man meinen, auf die 
Kernstädte des Ruhrgebiets und schließt das Umland nicht aus. Die Über-
tragung der Planungskompetenz auf den RVR würde dazu führen, so wäre 
hierzu zu folgern, dazu, dass anders als der bisherigen Regionalplanung der 
Bezirksbehörden die Umlandverflechtungen des Ruhrgebiets nicht die ih-
nen gebührende Berücksichtigung finden. Bei Lichte besehen stellt dies 
anders dar. Faktisch ist ein erheblicher Teil des Umlands des Ruhrgebiets in 
den RVR integriert. Die Kreise Wesel, Unna und Recklinghausen sowie der 
Ennepe-Ruhr-Kreis umfassen erhebliche Teile des Umlands des Ruhrge-
biets. Den vielfältigen Beziehungen zwischen Kernstädten und Randzone 
kann durch die Regionalplanung innerhalb des Verbandsgebiets Rechnung 
getragen werden. Der durch die Neuziehung der Planungsgrenzen zu erwar-
tende Gewinn an Planungskohärenz ist gegen den Verlust durch Abschnei-
den eines (kleineren) Teiles des Umlandes aufzurechnen. Per Saldo über-
wiegen eindeutig die Vorteile. Für die Rest-Regierungsbezirke ergibt sich 
durch den regionalen Neuzuschnitt der Planungskompetenz ebenfalls die 
Chance, sich bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen des wirtschaftli-
chen Handelns zielgerichteter auf ihre siedlungsstrukturell nun kohärente-
ren Gebiete zu fokussieren.  

Eine zukunftsorientierte regionalplanerische Einwirkung auf die Entwick-
lung der Metropole Ruhr sollte aus unserer Sicht folgenden Prinzipien fol-
gen:  

(i) Es wird nicht möglich sein, durch regionalplanerische Einflussnahme 
die Entwicklung eines Wirtschaftsraums zu „steuern“. Seine Gestaltung 
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hängt von den Entscheidungen individueller ökonomischer Akteure, 
d.h. Unternehmen und Einzelpersonen, ab. Aus Sicht der Wirtschafts-
wissenschaften verhält sich der einzelne Mensch angesichts allumfas-
sender Knappheiten als rationaler Akteur, der als „Schmied seines ei-
genen Glücks“ auch die Wirkungsweise von Institutionen verändert. 
Bewertet man die Rolle der Regionalplanung aus dieser Perspektive, 
sollte sie durch Verzahnung mit Strategien der regionalen Wirtschafts-
förderung darauf abzielen, ein optimales Zusammenspiel verschiedener 
Flächennutzungen zu erreichen, das wirtschaftliche Entfaltungsmög-
lichkeiten erlaubt und den Ansprüchen an einen attraktiven Lebens-
raum gerecht wird.  

(ii) In der Metropole Ruhr sollte das Subsidiaritätsprinzip gelten, d.h. die 
regionale Planung und Wirtschaftsförderung ist vor allem eine „Klam-
mer“, die für die erforderliche Koordination innerhalb des Siedlungs-
raums sorgt und dessen Gesamtgewicht im europäischen bzw. weltwei-
ten Standortwettbewerb stärkt.  

(iii) Konkurrenz belebt das Geschäft. Aus regionalökonomischer Perspek-
tive ist zu befürworten, dass die Kommunen des Ruhrgebiets durchaus 
auch weiterhin untereinander im Wettbewerb stehen, lokalspezifische 
Standortvorteile optimal zu fördern. Diese lokalen Besonderheiten soll-
ten sich zu einem umfassenden Standortportfolio ergänzen, dass insge-
samt attraktiver ist als das Angebot einzelner Städte bzw. Ballungsräu-
me. 

Das grundlegende Problem, das aus ökonomischer Sicht durch Veränderun-
gen wie die wirtschaftliche Globalisierung und den demographischen Wan-
del ausgelöst wird, sind die unzureichenden Möglichkeiten des Einzelnen, 
sich an diese neuen Gegebenheiten durch ein verändertes ökonomisches 
Verhalten anzupassen. Diese Einschränkung kann einerseits durch die star-
re Struktur der Institutionen ausgelöst werden, die das Handeln von Indivi-
duen und Unternehmen als Rahmen begleiten. Andererseits kann eine 
Wirtschaftspolitik, die Wandlungsprozesse aktiv gestalten möchte, statt sich 
darauf zu beschränken, den individuellen Entscheidungsträgern die besten 
Rahmenbedingungen für ihre selbstständige und eigenverantwortliche Ges-
taltung zu schaffen hemmend wirken. 

Diese Zurückhaltung ist angesichts der begrenzten Möglichkeiten staatli-
cher Planung effizienten Wirtschaftens dringend anzuraten. Auch wenn 
mittlerweile in vielen Politikbereichen, etwa der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik oder der Technologiepolitik, gewisse Erkenntnisfortschritte zu verzeich-
nen sind: Eine zielführende Wirtschaftspolitik beseitigt die Hemmnisse star-
rer Strukturen, ohne sich anzumaßen, „das Heft selber in die Hand zu neh-
men“. Welche staatliche Maßnahme überhaupt im vorgesehen Sinne wirkt 
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und welche man unterlassen sollte, bleibt weitgehend der künftigen For-
schung vorbehalten. Über die Wirkungen regionalpolitischer Einflussnah-
men auf die Prosperität von Unternehmen und Individuen ist bislang zwar 
Etliches bekannt, aber längst nicht genug. Die Erwartungshaltung an die 
möglichen ökonomischen Effekte der Regionalplanung für die Metropole 
Ruhr sollte daher in Grenzen gehalten werden. 
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